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VERWALTERVERTRAG 
Für Mietverwaltung mit Verwaltervollmacht 
 
zwischen  
 
_________________________________________ 
 
als Eigentümer der Immobilie:  

 
___________________ in ___________________ 
 

- nachstehend Eigentümer genannt - 
 
und 
 
der PROWO West Objekt-Management GmbH, Volmerswerther Str. 86, 40221 Düsseldorf, vertreten durch die Geschäftsfüh-
rer Roman Küter und Markus Rohla 
 
- im Folgenden „Verwalter“ genannt - 
 

- nachstehend Verwalter genannt - 
 
wird folgender Vertrag geschlossen: 
 
 
§ 1 - Laufzeit des Vertrages 
 

1. Der Verwaltervertrag beginnt am 01.XX.20XX und endet am XX.XX.20XX. 
 
2. Der Vertrag verlängert sich immer um jeweils ein Jahr, wenn  er nicht von einer Vertragspartei 3 Monate vor Ab-

lauf schriftlich gekündigt wird. Hierbei ist das Eingangsdatum der Kündigung rechtsverbindlich. 
 
3. Die Kündigung aus wichtigem Grund ist jederzeit fristlos möglich. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, 

wenn der Auftraggeber die Mietsache veräußert. Ein wichtiger Grund liegt außerdem vor, wenn der Verwalter mit 
einer Pflicht dieses Vertrags in Verzug ist oder wenn dem Auftraggeber die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses 
aus anderen Gründen nicht weiter zumutbar ist. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung schließt mögliche 
Schadensersatzansprüche nicht aus. 

 
§ 2 - Auftrag und Bevollmächtigung 
 
Der Eigentümer überträgt dem Verwalter die Erledigung aller Angelegenheiten, die zur laufenden Haus- und Mietverwal-
tung des im Anschriftenfeld bezeichneten Objektes erforderlich, notwendig und zweckmäßig sind.  
 
§ 3 - Aufgaben und Befugnisse des Verwalters 
 
Der Verwalter hat im Rahmen pflichtgemäßen Ermessens alles zu tun, was zu einer ordnungsgemäßen Verwaltung der 
Immobilie notwendig ist. Dabei hat er das o. g. Objekt fach- und sachgerecht sowie mit der Sorgfalt eines ordentlichen 
Kaufmanns zu verwalten.  
 
Der Verwalter hat hierzu die Interessen und Belange des Eigentümers in jeder Hinsicht zu vertreten und nachstehende 
Verwalteraufgaben unter Beachtung aller in Betracht kommenden gesetzlichen Bestimmungen zu erledigen: 
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I. Hausverwaltung 
 
Der Verwalter ist berechtigt und verpflichtet, namens und im Auftrag des Eigentümers die nötigen laufenden Instandset-
zungs- und Instandhaltungs- sowie Reparaturarbeiten - das Gebäude und Grundstück betreffend - in Auftrag zu geben. 
 
Vor Erteilung von Aufträgen, die im Einzelfall Kosten von voraussichtlich mehr als 1.000,00 € verursachen, ist das Einver-
ständnis des Eigentümers einzuholen, falls nicht Gefahr im Verzuge ist. 
 
Soweit der Verwalter in diesem besonderen Fall Aufträge mit einer Auftragssumme von mehr als 1.000,00 € vergibt, hat er 
dem Eigentümer unverzüglich Mitteilung über Art und Umfang der getroffenen Maßnahmen zu machen. 
 
II. Mietverwaltung 
 
Der Verwalter ist berechtigt und verpflichtet namens und im Auftrag des Eigentümers 
 

- bei anstehender Neuvermietung ist der Verwalter befugt, sich eines Maklers seiner Wahl zu bedienen. Sollte je-
doch in Ausnahmefällen eine Neuvermietung der Wohnungen durch einen externen Makler nicht möglich sein, 
ist der Verwalter berechtigt zu Lasten des Auftraggebers durch Eigeninserate in den betreffenden Zeitungen 
bzw. Internet, die Wohnungen anzubieten, 

 
- die Mieten und Kautionen einzuziehen und zu verwalten sowie etwaige Zusatz- und   Schadensersatzleistungen 

anzufordern und entgegenzunehmen,  
 

- Sorge dafür zu tragen, dass möglichst keine Mietrückstände auflaufen und Rückstände anzumahnen. Die dabei 
anfallenden Mahngebühren stehen dem Verwalter zu. Er ist berechtigt, bei entsprechendem Zahlungsrückstand 
die fristlose Kündigung des Mietvertrages auszusprechen, 

 
- die Abrechnung der Heiz- und Nebenkosten vorzunehmen, 

 
- den gesamten Schriftverkehr mit den Mietern zu erledigen,  

 
- Vertragskündigungen zu bestätigen, zurückzuweisen oder auszusprechen und Mietaufhebungsverträge zu 

schließen, 
 

- unter besonderer Beachtung einer optimalen Vermietung/der Vermeidung von Leerstand eine dafür angemes-
sene, den gesetzlichen Bestimmungen entsprechende Miete zu vereinbaren und ggf. Mieterhöhungsverlangen 
zu stellen und 

 
- im Namen und für Rechnung des Eigentümers die nötigen laufenden Instandsetzungs-, Instandhaltungs- und 

Reparaturarbeiten - die Wohnungen betreffend -  zu beauftragen. 
 
 

Vor Erteilung von Aufträgen, die im Einzelfall Kosten von voraussichtlich mehr als 500,00 € verursachen, ist das Einver-
ständnis des Eigentümers einzuholen, falls nicht Gefahr im Verzuge ist. 
 
Soweit der Verwalter in diesem besonderen Fall Aufträge mit einer Auftragssumme von mehr als 500,00 € pro Verwal-
tungseinheit vergibt, hat er dem Eigentümer unverzüglich Mitteilung über Art und Umfang der getroffenen Maßnahmen zu 
machen. 
 
III. Allgemeine Aufgaben und Pflichten   
 
Der Verwalter ist berechtigt und verpflichtet 
 

- im Rahmen dieses Vertrages treuhänderische Bankkonten getrennt von den Vermögenswerten des Verwalters zu 
errichten und den gesamten Zahlungsverkehr darüber abzuwickeln. Dem Eigentümer werden dabei die im 
Bankverkehr üblichen Bankgebühren weiter berechnet, 
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- über alle Einnahmen und Ausgaben ordnungsgemäß Buch zu führen und alle Belege sorgfältig aufzubewahren, 
 

- alle Rechnungen vor Zahlung auf ihre rechnerische und sachliche Richtigkeit hin zu prüfen und erforderlichen-
falls zu beanstanden, 

 
- für die rechtzeitige Zahlung der das verwaltete Eigentum betreffenden Zinsen und Steuern sowie aller sonstigen 

Abgaben und öffentlichen Lasten zu sorgen, 
 

- Lasten- und Kostenbeiträge anzufordern, in Empfang zu nehmen und abzuführen, soweit diese mit der laufen-
den Verwaltung des oben bezeichneten Eigentums zusammenhängen, 

 
- für die Erledigung der Objektbetreuungsaufgaben, ggf. nach Rücksprache mit dem Eigentümer, einen Hausmeis-

ter einzustellen, 
 

- für den Abschluß notwendiger Versicherungen des Objektes nebst Zahlung der Prämien zu sorgen, 
 

- Versicherungsschäden anzumelden und zu regulieren, 
 

- Abnahme- und Übergabetermine wahrzunehmen, entsprechende Protokolle anzufertigen und zu unterzeich-
nen, Gewährleistungs-, Schadensersatz- und Mängelansprüche gegenüber Generalunternehmer, Mietern, 
Handwerkern und sonstigen Dritten geltend zu machen, 

 
- Willenserklärungen und Zustellungen entgegenzunehmen, soweit sie an den Eigentümer als Vermieter und Ei-

gentümer des verwalteten Objektes gerichtet sind, 
 

- Maßnahmen zu treffen, die zur Wahrung einer Frist und/oder zur Abwendung eines sonstigen Rechtsnachteils er-
forderlich sind, 

 
- im Rahmen seiner Verwaltungsaufgaben Verträge abzuschließen und sonstige Rechtsgeschäfte und Rechts-

handlungen vorzunehmen, 
 

- den Auftraggeber gerichtlich und außergerichtlich in Angelegenheiten der Verwaltung zu vertreten sowie An-
sprüche hieraus gerichtlich und außergerichtlich geltend zu machen, 

 
- Der Verwalter erhält alle Unterlagen die Vereinbarungen mit den Mietern enthalten im Original, auch bei künfti-

gen Verträgen, ferner alle Policen, Nachträge, behördliche Bescheide,  Objektunterlagen etc. und stellt diese 
dem Auftraggeber/Eigentümer als Kopie auf Wunsch zur Verfügung. 

 
Der Auftraggeber erteilt dem Verwalter hierzu generelle (auch Geldempfangs-) Vollmacht für alle im Rahmen dieses Ver-
waltervertrages erforderlichen Geschäfte und Handlungen. 
 
§ 4 – Geldverkehr / Abrechnung 
 
Sämtliche im Zusammenhang mit der Verwaltung des Eigentums anfallenden Kosten, Gebühren (einschl. Verwaltergebüh-
ren) etc. hat der Verwalter primär aus dem für den Eigentümer vereinnahmten Mietzins und den sonstigen ihm zur Verfü-
gung stehenden oder zu stellenden Mitteln des Eigentümers zu bezahlen, bzw. abzuführen. 
 
Soweit eine Kostendeckung durch die laufenden Mietzahlungen nicht gegeben ist, kann der Verwalter jederzeit die Zah-
lung einer Deckungssumme vom Eigentümer verlangen. 
 
Ein monatlicher Mietüberschuß wird vom Verwalter bis spätestens zum 10. Werktag des Folgemonats auf ein vom Eigen-
tümer zu benennendes Konto überwiesen. Ist eine Auszahlung mangels Deckung nicht möglich, wird der Verwalter den 
Eigentümer unverzüglich informieren. 
 
Über die Kosten und Ausgaben sowie über die Einnahmen hat der Verwalter nach Ablauf eines Wirtschaftsjahres, das 
identisch ist mit dem Kalenderjahr, eine ordnungsgemäße Abrechnung vorzulegen. Einwendungen gegen diese Abrech-
nung sind innerhalb von 4 Wochen nach Empfang zu erheben. Nach Ablauf dieser Frist gilt die Abrechnung als anerkannt. 
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§ 5 – Verwaltervergütung 
 

1. Die Verwaltergebühr für die Haus- und Mietverwaltung beträgt monatlich 
________ € pro Wohnung, ______ € pro Gewerbe und ____ € pro Garage/Stellplatz.  
 
Dem Verwalterhonorar ist die Mehrwertsteuer in der jeweils geltenden Höhe hinzuzurechnen. Durch die Verwal-
tervergütung werden die durch eine normale Verwaltertätigkeit anfallenden Auslagen abgegolten. 
 

2. Bei Mieterwechseln ist der Verwalter berechtigt eine Gebühr i.H.v von  
___,00 € netto bei Mieterstellung durch den Vormieter 
___,00 € netto Mietersuche durch Verwalter 

für die Vermietungstätigkeiten zu berechnen, sofern kein Makler an der Vermietung mitgewirkt hat. 
 

3. Für andere, außergewöhnliche und besonders zu vereinbarenden Leistungen wird vom Verwalter ein Stunden-
satz von netto 70,00 € in Rechnung gestellt. Eine Anpassung an die laufende Kostenentwicklung bleibt vorbehal-
ten. Hierunter fallen insbesondere technische und kaufmännische Sonderleistungen, die nicht unter den o.g. 
Aufgaben und Pflichten beschrieben sind. Der Verwalter hat dem Eigentümer zuvor ein Angebot über die Leis-
tungen und deren Vergütungen zu erstellen. 
 

4. Alle vorgenannten Vergütungsansprüche verstehen sich netto zuzüglich der jeweils gesetzlichen Umsatzsteuer. 
 
§ 6 – Vollmachten  
 
Der Eigentümer erteilt dem Verwalter hiermit sämtliche Vollmachten, die dieser zur Durchführung seiner vertraglichen 
und gesetzlichen Aufgaben benötigt. Von den Beschränkungen des § 181 BGB ist er befreit und zur Erteilung von Nach- 
und Untervollmacht befugt. 
 
Der Eigentümer ermächtigt den Verwalter, im Rahmen der ihm übertragenen Aufgaben im Namen des Eigentümers zu 
handeln und rechtsverbindliche Erklärungen mit Wirkung für und gegen ihn abzugeben oder entgegenzunehmen (Post-
empfangsvollmacht). 
 
Zur Erfüllung seiner Aufgaben wird der Verwalter nach Rücksprache und erfolgter Zustimmung auf Kosten des Eigentü-
mers und in dessen Namen Ansprüche auch gerichtlich geltend machen, respektive abwehren, und mit Wirkung für und 
gegen den Eigentümer einen Rechtsanwalt seiner Wahl beauftragen und Prozessvollmacht erteilen. Soweit eine Zustim-
mung und Kostenübernahmeerklärung durch den Auftraggeber nicht vorliegt, ist der Verwalter nicht verpflichtet und 
befugt, gerichtliche Verfahren für den Eigentümer einzuleiten. 
 
§ 7 Anwendung der Datenverarbeitung 
 
Der Verwalter ist berechtigt, die Buchführung, die Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs sowie die Erstellung der 
Abrechnungen über ein Rechenzentrum unter Anwendung der elektronischen Datenverarbeitung vorzunehmen. Soweit 
dazu die Erfassung und Speicherung der persönlichen Daten der Eigentümer in der Datenverarbeitungsanlage erforderlich 
ist, erteilen die Eigentümer dazu durch diesen Vertrag ihre Einwilligung. Die Vorschriften des Datenschutzgesetzes sowie 
der EU-Datenschutzgrundverordnung bleiben unberührt. 

 
Bei Beendigung der Verwaltung können die Wohnungseigentümer sich die Daten, die in der EDV gespeichert sind, ausdru-
cken lassen. Personenbezogene Eigentümerdaten können die Eigentümer löschen lassen, sofern sie nicht für Abrech-
nungszwecke noch benötigt werden. 
 
§ 8  Widerrufsbelehrung/Widerrufsrecht 
 
Die Eigentümer hat das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 
Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um ihr Widerrufsrecht auszuüben, muss der Ei-
gentümer dem Verwalter mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) 
über ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass der 
Eigentümer die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absendet. 
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Folgen des Widerrufs: Wenn der Eigentümer diesen Vertrag widerruft, hat die Verwaltung alle Zahlungen, die sie erhalten 
hat unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über den Widerruf 
dieses Vertrags beim Verwalter eingegangen ist. Für Rückzahlungen werden keine Entgelte berechnet. Hat der Eigentümer 
verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so hat der Eigentümer dem Verwalter 
einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, von der Ausübung des Widerrufsrechts 
hinsichtlich dieses Vertrags unterrichtet, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im 
Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 
 
§ 9 - Schlußbestimmungen 
 
Ist oder wird ein Teil dieses Vertrages ganz oder teilweise nichtig, soll dadurch die Rechtsgültigkeit des Vertrages nicht 
berührt werden. Der nichtige Teil ist durch diejenige zulässige Regelung zu ersetzen, die dem rechtlich zulässigen und 
wirtschaftlich gewollten Zweck am Nächsten kommt. 
 
Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für Änderungen des Schriftformer-
fordernisses. 
 
Erfüllungs- und Gerichtsstand sind gesetzlich.  
 
 
 
 
Düsseldorf, ______________    Düsseldorf, ________________ 

 
 
 
 
__________________________________  ________________________________  
PROWO West     Eigentümer / Auftraggeber 
Objekt-Management GmbH  
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Verwaltervollmacht 
 
Vollmachtgeber:  XXXXXXXX 

XXXXXXXX 
XXXXXXXX 

  
Bevollmächtigte:  PROWO West Objekt-Management GmbH 

Volmerswerther Straße 86, 40221 Düsseldorf 
 
Objekt:   XXXXXXXXXXX in XXXXXXXXXXXX 

mit XX Wohnungen, X Gewerbeeinheiten und X Garagen 
 

 
Der Eigentümer erteilt dem Verwalter hiermit sämtliche Vollmachten, die dieser zur Durchführung seiner ver-
traglichen und gesetzlichen Aufgaben benötigt. Von den Beschränkungen des § 181 BGB ist er befreit und zur 
Erteilung von Nach- und Untervollmacht befugt. 
 
Der Eigentümer ermächtigt den Verwalter, im Rahmen der ihm übertragenen Aufgaben im Namen des Eigen-
tümers zu handeln und rechtsverbindliche Erklärungen mit Wirkung für und gegen ihn abzugeben oder ent-
gegenzunehmen (Postempfangsvollmacht). Zur Erfüllung seiner Aufgaben wird der Verwalter nach Rückspra-
che und erfolgter Zustimmung auf Kosten des Eigentümers und in dessen Namen Ansprüche auch gerichtlich 
geltend machen, respektive abwehren, und mit Wirkung für und gegen den Eigentümer einen Rechtsanwalt 
seiner Wahl beauftragen und Prozessvollmacht erteilen. Soweit eine Zustimmung und Kostenübernahmeer-
klärung durch den Auftraggeber nicht vorliegt, ist der Verwalter nicht verpflichtet und befugt, gerichtliche 
Verfahren für den Eigentümer einzuleiten. 
 
Ort / Datum Ort / Datum 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

PROWO West 
Objekt-Management GmbH 

Eigentümer / Vollmachtsgeber 

 


